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schaft die nen. In so fern ist die An walt-
schaft auf ge ru fen, ih re ei ge nen In ter es-
sen mit dersel ben Nach drück lich keit zu 
ver tre ten, wie das beim Ein satz für die 
an ver trau ten Fremd in te res sen der Man-
dan ten gilt. Nur dann kann ver mie den 
wer den, dass in der Öf fent lich keit et wa 
der Ge dan ke auf kommt, ein An walt, der 
sein ei ge nes In ter es se nur be dingt wahrt, 
kön ne viel leicht auch nur ge rin ge re Durch-
set zungs kraft bei der Man dat ser le di gung 
zei gen. Dem An sin nen auf Ab schluss so  
ge nann ter Ra tio na li sie rungs ab kom men 
sollte des halb mit Stand fe stig keit und 
Rück grat be ge gnet wer den. Die An kün di-
gung, nur den Ab kom men bei ge tre ten e 
An wäl te wür den in die Emp feh lungsl isten 
der Rechts schutz ver si che rung auf ge nom-
men wer den, ist nichts an de res als Schreck-
schussmunition. Die Er fah rung zeigt, dass 
die al ler we nig sten Man da te durch Rechts-
schutz ver si che rer ver mit telt wer den, weil 
die Ver si che rungs neh mer von ih rem Recht 
auf freie An walts wahl einen sehr be wuss-
ten Ge brauch ma chen. 
 Gu ter Rechts schutz setzt auf Qua li tät 
und Kom pe tenz. Dies ist nicht zu Dum-
ping prei sen zu ha ben. 

RAuN Die ter Ebert, Holzminden
1. Vi ze prä si dent der RAK Cel le

Sie sind schlech te Ver lier er – die 
deut schen Rechts schutz ver si che-
rer. Er bit tert und mit al len, auch 

un se riö sen Mit teln ha ben sie das RVG 
be kämpft, konn ten aber sein in-Kraft-
 tre ten nicht hin dern, weil Po li tik und 
Fach welt sich ein ig wa ren, dass ei ne 
mo de ra te An pas sung der An walts ver gü-
tun gen nach 10-jährigem Still stand not-
wen dig war. 
 Jetzt ver la gern die Ver si che run gen 
ih ren Wi der stand auf das Feld der Ab rech-
nung. Sie ver hal ten sich, als wür de es das 
RVG mit sei nen ge än der ten Ver gü tungs-
re geln über haupt nicht ge ben. Das wir d 
zum Bei spiel deutl ich, wenn ge gen über 
dem An satz der ge kapp ten Mit tel ge bühr 
von 1,3 ge mäß Nr. 2400 VV schlicht ein-
ge wandt wir d, man hal te ei ne Ge schäfts ge-
bühr von 0,9 für aus rei chend. Ei ne grund-
sätz li che Be messung der Ge schäfts ge bühr 
auf 0,9 ist aber un ter al len Ge sichts punk-
ten un rich tig. Wenn die Kri te ri en des § 14 
Abs. 1 RVG durch schnitt lich sind, er gibt 
sich dar aus die Mit tel ge bühr von 1,5 al s 
an ge mes sene Ge bühr im Ein zel fall, die 
ent spre chend der An mer kung auf 1,3 
ge kappt wir d, wenn die Tä tig keit nicht 
um fan greich oder schwie rig war. Je de 
an de re Hand ha bung wi der spricht dem 
Ge setz und kon ter kar iert den Wil len des 
Ge setz ge bers, weil sie im Ge samt er geb nis 
zu Ver gü tungen führt, die so gar hin ter der 
BRA GO zu rück blei ben.

 Des halb muss den dies be zü glichen Ver-
su chen der Ver si che rer ener gisch ent ge gen-
ge tre ten wer den, um zu künf ti gen Dau er-
scha den ab zu weh ren. Das wir d nur ge lin-
gen, wenn die An walt schaft so li da risch 
zu sam men steht. Ab rech nun gen der ge schil-
der ten Art dür fen nicht hin ge nom men wer-
den. Soll te der je wei li ge Ver si che rer nicht 
ein len ken, muss der nicht ge zahl te Ver gü-
tungs teil ein ge klag t wer den. Die Füh rung 
die ser Ge büh ren pro zes se wir d in Kür ze 
ei ne ge fe stig te Recht spre chung er ge ben, 
die In halt und Zie le des Wil lens des RVG-
Ge setz ge bers ver wirk li cht. Die se Recht-
spre chung wir d dann auch den zu künf ti-
gen Um gang der Rechts schutz ver si che rer 
mit an walt li chen Ver gü tungs rech nun gen 
prä gen. Sie wer den ein se hen müs sen, dass 
ge setz li che Re ge lun gen nicht zur be lie bi-
gen Di spos i tion ste hen. Im Hin blick auf 
die grund sätz li che Be deu tung darf die 
Er he bung sol cher Ge büh renklagen nicht 
ge scheut we rden, mö gen auch im Ein zel-
fall Auf wand und Be la stung un ver hält nis-
mä ßig er schei nen. 
 Ei ne wei te re Kampf li nie ge gen das RVG 
ver su chen die Rechts schutz ver si che rer
mit dem Ab schluss so  ge nann ter Ra tio na-
li sie rungs ab kom men auf zu bau en. Auch 
dem liegt das Ziel zu grun de, un be scha-
det der Re ge lun gen des RVG und an den
ge setz li chen Be stim mun gen vor bei Mi ni-
mal ver gü tun gen im We ge der Ver ein -
ba rung durch zu set zen. Von dem Ab schluss 
sol cher Ver ein ba run gen ist aus Grün den 
ge büh ren recht li cher Wirt schaft lich keit, 
be rufs recht li cher Pro ble ma tik und so li da-
ri scher Ver hal tens wei se drin gend ab zu ra-
ten. Wenn an die Stel le der ge setz li chen 
Ge büh ren des RVG, auf die wir lan ge 
ge war tet ha ben, ra tio na li sier te Ge büh ren 
tre ten, mag das den In ter es sen von Versi-
che rungs ge sell schaf ten, nicht aber den je-
ni gen der lei stungs er brin gen den An walt-

RVG und Rechtsschutz

Editorial
Abrechnung nach Belieben?
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Pünktlich zum Deutschen Juristentag 
fiel der Startschuss der neuen Initi-
ative der Bundesrechtsanwaltskam-

mer: Mit einem ersten Anzeigenmotiv und 
dem griffigen Claim „Anwälte – mit Recht 
im Markt“ soll eine Zukunftsdebatte über 
das Selbstverständnis der Anwälte ange-
stoßen werden.
 Die Kammer reagiert damit auf das 
sich wandelnde Berufsbild der Anwälte: 
Denn der Wettbewerb auf dem Rechts-
markt ist härter geworden. Längst sind es 
nicht mehr nur Kleinkanzleien, die den 
rauen Wind des Rechtsmarktes zu spüren 
be kommen. Mit dem Trend zur Speziali-
sierung auf das lukrative Massen geschäft 
erkennen zunehmend auch etablierte 
Kanzleien die Zeichen eines sich verschär-
fenden Rechtsmarktes.
 Immer mehr Anwälte erkennen daher 
die Notwendigkeit, sich auf dem Markt zu 
po sitionieren. Das fängt mit dem Fachan-
waltstitel an und hört irgendwo bei der 
virtuellen In ter net kanzlei auf. Dazwi-
schen probieren findige Unternehmer und 
Anwälte immer neue For men der Rechts-
beratung aus.
 Diese Entwicklung wird sich mit 
der weiteren Öffnung des Rechtsbe ra-
tungs ge setzes verschärfen. Der nun vom 
Bundesjustizministerium vorgestellte 
Diskussions ent wurf für ein Rechtsdienst-
leistungsgesetz gibt die Richtung vor. Ob 
soziale und karitative Organisatoren oder 
– über Kooperationsmodelle – vielleicht 
sogar Unternehmensberatungen, Banken 
und Versicherungen: Sie alle werden den 
Druck auf die Anwälte weiter erhö hen.

Anwälte  – mit  Recht  im Markt  

Die Konsequenzen für das Gemeinschafts-
gut Recht, für die Verbraucher und für das 
Selbstver ständ nis der Anwälte sind bisher 

nur von wenigen erkannt worden. Über 
die Fachdebatte und Einzelfragen hinaus 
soll die Initiative die Diskussion dieser 
Themen anstoßen und in die Öffentlich-
keit hineintragen.

Das Gemeinschaftsgut  Recht

„Anwälte – mit Recht im Markt“ hat als 
zentraler Claim der Initiative durchaus 
einen Zweiklang. Anwälte haben aufgrund 
ihrer Ausbildung nicht nur das Recht 
erworben, auf dem Rechtsberatungsmarkt 
tätig zu sein. Sie stellen darüber hinaus 
das „Recht“ und nicht andere Interessen 
in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.
 Wie die Gesundheit ist das Gemein-
schaftsgut Recht von besonderer Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft. Denn wie ein 
Patient beim Arzt kann der nach Rechts-
rat Suchende die Be ra tungs qualität in der 
Regel selbst kaum beurteilen. Da aber in 
der Rechts be ratung regelmäßig erhebliche 
finanzielle und persönliche Interessen auf 
dem Spiel stehen, muss er auf ein funk-
tionierendes Rechtssystem vertrauen kön-
nen. Im Streit- und Beratungsfall ist der 
Rechtsberater an seiner Seite der einzige 
Vertraute. Dieses Vertrauen in die Rechts-
beratung ist daher der Kern eines funktio-
nierenden Rechtsstaates. 

Der Verbraucherschutz

Die Aussage „Anwälte – mit Recht 
im Markt“ zeigt darüber hinaus das 
Spannungs ver hält nis zwischen dem 
Gemeinschaftsgut Recht und den Markt-
kräften eines sich öffnenden Marktes auf. 
Keiner will diesen Konflikt vollständig zu 
Gunsten des Marktes auflösen. Bei der 
Abwägung beider Positionen stellt sich 
aber die Frage, nach welchen Kri te rien der 
Konflikt gelöst werden soll. 

 Die Position der Bundesrechtsanwalts-
kammer dazu ist klar: Die Interessen der 
Verbraucher müssen das zentrale Leitbild 
der Moderni sierung des Rechtsberatungs-
gesetzes sein. Wie kein anderer können 
übrigens Rechtsanwälte darauf verweisen, 
im Spannungs ver hält nis zwischen Recht 
und Markt die Interessen der Verbraucher 
tatsächlich in den Mittelpunkt der Kun-
denbeziehung zu stellen. Ziel der Initiative 
ist es daher auch, die Attribute Unabhän-
gigkeit, Verschwiegenheit und Loyalität 
als Markenzeichen der Anwaltschaft im 
Rechtsmarkt zu verankern.

Anwalt  der  Zukunft

Die weitere Öffnung des Rechtsmark-
tes wird jedoch von allen Anwälten ein 
Um den ken erfordern. Künftig sollte sich 
jede Kanzlei noch viel stärker als bisher 
der eigenen Kompetenzen, Erfahrungen 
und Stärken bewusst werden. Aktiver 
und deutlicher als bisher wird es notwen-
dig sein, den eigenen Mehrwert und das 
eigene Profil gegenüber Kunden und Ver-
brauchern zu kommunizieren. Je früher 
eine Kanzlei damit anfängt, um so erfolg-
reicher wird sie sich auf dem künftigen 
Markt gegenüber der Konkurrenz behaup-
ten können. 

Sven Griemert, Berlin

Der Autor ist gelernter Jurist und 
 arbeitet als Kommunikationsberater bei 
der Agentur Johanssen + Kretschmer 
Strategische Kommunikation in Berlin 
(www.jk-kom.de). Spezialisiert auf die kom-
munikative Begleitung von Unternehmen 
und Institutionen auf sich wandelnden 
Märkten berät er die Bundesrechts-
anwaltskammer im Rahmen der Initiative 
„Anwälte – mit Recht im Markt“.

Der Anwalt im Markt

Titelthema
 Zum Selbstverständnis der Anwälte
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Das Bundesverfassungsgericht hat 
in den vergangenen Wochen die 
Anwaltschaft gleich mit mehreren 

Paukenschlägen aufgeschreckt. So brach-
ten die rotgewandeten Robenträger das 
abgestufte System von Fachanwaltschaft, 
Tätigkeitsschwerpunkt und Interessenge-
bieten, mit denen die Advokaten potenziel-
len Mandanten ein unterschiedliches Maß 
an Fachkompetenz signalisieren wollen, 
ins Wanken. „Spezialist für Verkehrsrecht“ 
sei ebenfalls ein zulässiger Titel, befand 
das höchste Gericht im Fall eines altge-
dienten Kämpen auf diesem Rechtsgebiet. 
Diese Alternative könnte den Drang in die 
Fachanwaltschaft bremsen – wenn die Sat-
zungsversammlung des Advokatenstands 
nun nicht doch noch den Katalog der mög-
lichen Tätigkeitsfelder mit diesem Label 
drastisch ausweitet.
 Den Richterspruch erwirkt hat ein Prak-
tiker und Theoretiker des Verkehrsrechts 
mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. 
Doch die selbstgewählte Bezeichnung als 
Spezialist wollte ihm die Rechtsanwalts-
kammer in Celle untersagen. Darin sah 
das Verfassungsgericht jedoch eine nicht 
akzeptable Einschränkung der Berufsfrei-
heit. Die werberechtlichen Vorschriften 
der Berufsordnung seien „zu restriktiv 
gefasst“, befanden die Verfassungshüter. 
Diese Einschränkung der Informations-
möglichkeiten sei nicht verhältnismäßig 
und zur Erreichung der verfolgten Gemein-
wohlzwecke – nämlich zur Sicherung der 
Unabhängigkeit des Anwalts als „Organ 
der Rechtspflege“ – gar nicht erforderlich.
 Für Verkehrsrecht gebe es ohnehin 
keine Möglichkeit, den Fachanwalts titel 
zu erwerben. Außerdem versetzten sie 
dem begehrten Aushängeschild auch 
einen kleinen Hieb unter die Gürtellinie: 
„Fachanwälte sind nicht notwendig Spezi-
alisten“, schrieben sie in ihren Beschluss 

hinein, und riefen die „Weite der Tätig-
keitsfelder“, für die Fachanwaltschaften 
eingerichtet seien, in Erinnerung – eben-
so wie die „Fülle der Schwerpunkte“, die 
nebeneinander geführt werden dürften. 
Außerdem sprachen sie dem erfolgreichen 
Kläger geradezu ein Notwehrrecht zu: „Mit 
der Außendarstellung als Spezialist wehrt 
ein Anwalt zugleich die Inanspruchnahme 
in sonstigen Materien ab.“ (Az.: 1 BvR 
159/04).
 Auch das Rechtsberatungsgesetz, das 
wegen der bevorstehenden Ablösung 
durch ein „Rechtsdienstleistungsgesetz“ 
derzeit ohnehin seine letzten Tage erlebt, 
bekam einen neuen Hieb aus Karlsruhe 
verpasst. Berufserfahrene Juristen dürfen 
nach einem Verdikt der Verfassungsrichter 
auch dann unentgeltlich Rechtsrat erteilen, 
wenn sie dafür keine amtliche Erlaubnis 
besitzen. Ein pensionierter Oberlandes-
richter aus Braunschweig sah sich durch 
das Rechtsberatungsgesetz gegängelt und 
zeigte sich deshalb selbst bei der Staats-
anwaltschaft an, um das Paragraphenwerk 
verfassungsrechtlich attackieren zu kön-
nen.
 Der Richterspruch bedeutet Rücken-
wind für Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries, die die Beschränkungen für Nicht-
Anwälte ein wenig lockern will – unter 
anderem für karitative Beratungsstellen. 
Das Rechtsberatungsgesetz diene zwar 
dem Schutz der Rechtsuchenden und einer 
geordneten Rechtspflege, attestierte das 
höchste Gericht den bestehenden Rege-
lungen. Doch dürfe das Grundrecht der 
allgemeinen Handlungsfreiheit nicht über 
Gebühr eingeschränkt werden. Deshalb 
müssten die Gerichte in jedem Einzelfall 
prüfen, ob wirklich eine „geschäftsmäßi-
ge Rechtsberatung“ vorliege. Schließlich 
unterliege jedes Gesetz einem Alterungs-
prozess: „Mit dem Wandel des Umfelds 

sozialer Verhältnisse und gesellschaftspoli-
tischer Anschauungen kann sich auch der 
Norminhalt ändern.“ (Az.: 1 BvR 737/00).
 Für Freudensprünge bei Insolvenzan-
wälten sorgte ein drittes Judikat der Ver-
fassungsrichter. Jeder Bewerber müsse 
eine faire Chance auf eine Tätigkeit als 
Insolvenzverwalter erhalten, entschieden 
sie. Wer nicht in die Vorauswahl aufge-
nommen werde, könne dies deshalb vor 
Gericht überprüfen lassen (Az.: 1 BvR 
135/00 und 1086/01). Der Hintergrund: 
Insbesondere frischgebackene Fachanwälte 
für Insolvenz recht ärgern sich häufig über 
geschlossene Listen und Bewerberpools, 
die viele Amtsrichter vor Ort mehr oder 
weniger selbstherrlich führen. Sowohl alt-
eingesessene Verwalterkanzleien als auch 
betroffene Richter wiegeln aber bereits ab. 
Wer letztlich den Zuschlag erhalte, lasse 
sich wegen der erforderlichen Sachkunde 
zur Unternehmensführung auch künftig 
nicht an der Elle der Gleichheit messen.
 Zwei bemerkenswerte Entscheidungen 
hat zudem der Bundesgerichtshof dem 
Anwaltsstand beschert. Auch bei einer 
„unzureichenden und pflichtwidrigen“ 
Leistung kann der Vergütungsanspruch 
nicht gekürzt werden oder „in Wegfall 
geraten“, urteilten sie (Az.: IX ZR 256/03). 
Und noch eine frohe Kunde für gestresste 
Strafverteidiger: Dieser muss nicht schon 
dann für die verlorene Kaution eines Kli-
enten einstehen, weil er die „technische 
Abwicklung“ für die Zahlung durch die 
Schwiegereltern des mutmaßlichen Straf-
täters übernommen hatte. Im Streitfall war 
der Beschuldigte unerwartet verstorben – 
und seine Banken hatten sich das von der 
Hinterlegungsstelle zurückgezahlte Geld 
wegen alter Schulden unter den Nagel 
gerissen (Az.: IX ZR 132/03).

Dr. Joachim Jahn, Frankfurt

Fachanwaltschaft 
unter Druck

Rechtsprechungsreport
 Grünes Licht für Titel des Spezialisten
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Universitätsstr. 140 • 44799 Bochum 
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Aktien-, Konzern- 
und Kapitalmarktrecht
10. – 11. Nov. 2004 • Frankfurt

Aktuelle Schwerpunkte 
im Steuerrecht
12. – 13. Nov. 2004 • München

Personengesellschaften – 
Zivil- und Steuerrecht
22. – 24. Nov. 2004 • Berlin

Grund- und Standardprobleme 
der gesellschaftsrechtlichen und
steuerrechtlichen Beratungspraxis
26. – 27. Nov. 2004 • Köln

Aktuelle Entwicklungen und
Gestaltungsschwerpunkte bei 
vorweggenommener Erbfolge 
und Nachfolgeplanung
3. Dez. 2004 • Frankfurt
4. Dez. 2004 • Hamburg

Detaillierte Informationen erhalten 
Sie online, per eMail oder Telefon. 
Alle Veranstaltungen können Sie
natürlich auch online buchen: 
www.anwaltsinstitut.de
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Die private Altersvorsorgeplanung 
ist auch für viele Rechtsanwälte 
ein Buch mit sieben Siegeln. Die 

Versorgungswerke bieten eine vergleichs-
weise gute Versorgung, aber auch hier 
beeinflussen Inflation, Steuer und die 
steigende Lebenserwartung die tatsächlich 
zur Verfügung stehende Rente. Zwei Bei-
spiele:
 Rechtsanwalt S., heute 44 Jahre, strebt 
bei einem Nettoeinkommen von 4.000 
Euro monatlich eine Gesamtaltersversor-
gung ab Alter 65 von 3.500 Euro monat-
lich an. Er zahlt seit 181 Monaten in 
das Versorgungswerk der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen ein. Seine Altersrente 
daraus beträgt mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres rund 2.585 Euro – unter 
Berücksichtigung einer Rentensteige-
rung von 2,28 Prozent*, erhöht sich die-
ser Betrag in 21 Jahren auf 4.150*. Die 
angestrebte Gesamtrente von 3.500 Euro 
entspricht bei einer Inflationsrate von 
3 Prozent dann einem Betrag von 6.511 
Euro nach Kaufkraft heute. S. fehlen 
also inflationsbereinigt 2.361 Euro* im 
Alter 65. Zur Finanzierung dieser Diffe-
renz benötigt er im Alter 65 einen Betrag 
von rund 539.681 Euro*. Für dieses Ziel 
müsste S. jeden Monat 1.214 Euro* spa-
ren und investieren. Bei nur einem Jahr 
kürzerer Spardauer erhöht sich die not-
wendige Spar- und Investitionsrate bereits 
auf 1.312 Euro monatlich.   
 Rechtsanwalt W., heute 30 Jahre, steht 
am Beginn seiner Karriere und verdient 
bereits über der Beitragsbemessungs-
grenze. Er zahlt daher den Höchstbeitrag 
zum Versorgungswerk. Seine Altersrente 
mit 65 errechnet sich auf 3.503 Euro 

monatlich und aufgrund der angenom-
menen Rentensteigerung auf 7.711 Euro*.  
Möchte W. aufgrund seines Lebensstan-
dards eine Gesamtrente von 5.000 Euro 
– inflationsbereinigt im Alter 65 sind 
dies 14.069 Euro* –, ist eine Differenz 
von 6.358 Euro zu finanzieren. W. benö-
tigt dafür im Alter 65 ein Kapital von 
1 .453.393 Euro, welches er mit einer 
monatlichen Sparrate von 1 .279 Euro 
finanzieren kann. 
 Überrascht das Ergebnis? Es ist immer 
das Gleiche: die Wirkung der Inflation 
über längere Zeiträume wird enorm unter-
schätzt! 
 Es kommt aber noch ärger: Wie die 
Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung werden auch die Leistungen aus 
den Versorgungswerken ab 2005 erheb-
lich höher besteuert als bisher: zukünftig 
unterliegen die Rentenansprüche aus dem 
Versorgungswerk von S. im Alter 65 zu 86 
Prozent der Besteuerung, dies bedeutet: 
3.569 Euro aus der Versorgungswerkrente 
sind zu versteuern. Bisher waren lediglich 
27 Prozent ab Alter 65 zu versteuern. 
 Es geht weiter: Mit den anstehenden 
Änderungen der Sterbetafeln als Kalku-
lationsgrundlage für die Rentenzahldauer 
kann es zu einer weiteren Reduzierung 
der Rentenansprüche kommen. Aktua-
lisierungen der Sterbetafeln wirken sich 
regelmäßig sowohl auf die Leistungen der 
gesetzlichen Versorgungssysteme als auch 
der privaten Rentenversicherungen aus.
 Fazit: Ein Überprüfung der Details der 
verschiedenen Versorgungsansprüche ist 
notwendig. 
 Auf sich ändernde Rahmenbedingun-
gen und damit verbundene Einschnitte 

in der Versorgungssituation im Rentenal-
ter kann nur reagieren, wer weiß, wo er 
gerade steht und welchen Lebensstandard 
er im Alter erreichen möchte. Eine Ana-
lyse der Ist-Situation verbunden mit einer 
konkreten Zielsetzung ist die notwendige 
Voraussetzung zur Erkennung und Schlie-
ßung von Lücken in der Altersversorgung. 
Denn trotz der guten Leistungen aus den 
Versorgungswerken: wer korrekt rechnet, 
kommt auf erhebliche Versorgungslücken. 
Hierzu Bernd W. Klöckner, TV-bekannter 
Finanzprofi, Rechentrainer und Bestseller-
autor: „Eine große Personenanzahl läuft in 
eine gigantische Altersarmut. Das betrifft 
Menschen aller Branchen. Die wenigsten 
haben ihre private Finanzplanung wirk-
lich im Griff. Die Folgen werden in abseh-
baren Jahren dramatisch sein!“ 
 Dieser Perspektive gegenüber ist der 
Aufwand zur Erstellung einer Ist-Analyse 
als Grundlage für einen sinnvolle Ren-
tenplanung nur mit sehr geringem Zeit-
aufwand verbunden und steht in keinem 
Verhältnis zu den Vorteilen. Die richtige 
Strategie in der Rentenplanung führt zu 
einer höheren Effektivität. Lücken in der 
Altersversorgung lassen sich so über einen 
längeren Zeitraum mit einem geringeren 
finanziellen Aufwand schließen.
  Fazit: Eine frühzeitige Analyse von Ver-
sorgungsansprüchen und den Wünschen 
für das Rentenalter bringt Planungssicher-
heit und spart Geld. Angesichts der darge-
stellten Problematik ist hier professionelle 
Hilfe erforderlich. 

Ass. iur. Dietrich Stöhr, Frankfurt
Hoesch & Partner GmbH & Co. KG

Rentenlücke bei 
Rechtsanwälten

Altersversorgung
 Frühzeitige Planung der Altersversorgung 

*  Annahmen: Inflation 3 %, Anlagezins 5 %, Realzins also 2 %, Rentensteigerungsbetrag im Versorgungswerk der 
Rechtsanwälte im Lande Hessen für 2004 2,28 %; Lebenserwartung 89 Jahre.
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Altersversorgung

Checkliste Kanzleikauf 
Hinweise zum Bericht in BRAK-Mitt. 2004, 222

I .   Allgemeine Hinweise vor 
jedem Kauf

1. Örtliche Gegebenheiten 
 –  Ist am Kanzleiort gleichzeitig der Sitz 

von Gerichten? 
 –  Wie viele Kollegen sind am Ort nie-

dergelassen? 
 –  Wie viele Einwohner leben am Ort 

und in der näheren Umgebung 
(Anwaltsdichte)? 

2.  Informationen zur Person des Verkäufers 
 –  Gründe für den Verkauf: Alter, Krank-

heit, drohender Zulassungsentzug? 
 –  Gespräche führen mit Personal und 

Vermieter mit Zustimmung des Ver-
käufers 

 –  Überblick verschaffen über die 
Kanzleistruktur: Welche Rechtsge-
biete werden bearbeitet, wie viele 
laufenden Akten gibt es, wie hoch 
sind die Honoraraußenstände? Dies 
selbstverständlich unter Beachtung 
der anwaltlichen Schweigepflicht, 
nicht nur bezogen auf die Mandate, 
sondern auch auf Informationen zwi-
schen den Verhandlungsparteien. 

I I .   Mindestinhalte für 
schrif t l iche Kaufverträge   

1.  Vertragsparteien und Vertragsgegenstand, 
unter genauer Bezeichnung der Kanzlei. 

2.  Büroinventar gemäß Liste und Bewertung 
der Gegenstände; Erklärung des Verkäu-
fers hinsichtlich der Eigentumslage.  

3.  Eintritt des Käufers in bestehende Ver-
träge (Vorlegung in Kopie).

 – Personal 
 –  Büroräume (Mietdauer, Kaution, 

Renovierungspflichten) 
 – Geräte 
 – Telefonanlage 
 – Wartungsverträge 

 – Abonnements 
 –  Bankverbindungen (Konten, deren 

Stand, Anderkonten und Fremdgelder) 
 –  weitere Verträge und Verpflichtungen 

des Verkäufers 
4.  Stichtag der Übergabe, Verpflichtung des 

Verkäufers zum Kontenausgleich 
5.  Fortführung des Namens des bisherigen 

Kanzleiinhabers, §§ 9, 10 BORA 
6. Übernahme der laufenden Mandate  
 –  Information der Mandanten unter 

Beachtung der Datenschutzprobleme 
 –  Einführung bei den Mandanten durch 

Verkäufer 
 –  Aushändigung der Handakten zum 

Stichtag (Zustimmung, Schweigever-
pflichtung) 

 –  Offene Honorare zum Stichtag. 
Wem stehen diese Gelder zu? Bei 
Übernahme durch den Erwerber sollte 
eine Pauschalierung mit entsprechen-
dem Abschlag und gegebenenfalls 
eine Honorarabtretungserklärung des 
Verkäufers erfolgen.  

 – Fremdgeldabrechnung 
 – Terminkalender 
 – Fristen 
7.  Aufbewahrung der Altakten  
8.  Kaufpreis gemäß der neuen Fassung der 

vorstehend abgedruckten Bewertungs-
richtlinien 

 –  Zahlungsmodalitäten (Barzahlung, 
Ratenzahlung, eventuell Sicherheiten) 

 –  Anwaltliche Versicherung des Verkäu-
fers hinsichtlich der Richtigkeit der 
angegebenen Umsatzzahlen 

9. Steuerliche Gesichtspunkte 
 –  Für Verkäufer: Umsatzsteuer und Ein-

kommenssteuer mit evtl. Freibeträgen 
 –  Für Käufer: Umsatzsteuer, Einkom-

menssteuer und Abschreibung des 
Praxiswertes 

10.  Wettbewerbsklausel für Verkäufer 
(Dauer, Umkreis) 

11. Haftung 
 –  Haftungsfreistellung des Käufers im 

Innenverhältnis für anwaltliches Ver-
schulden des Verkäufers (laufende 
Haftungsfälle) 

 –  Nachweis der bestehenden Berufshaft-
pflicht des Verkäufers bis zum Über-
gabetag

 –  Nachweis der Berufshaftpflicht des 
Käufers zum Übergabetag 

12.  Weitere Tätigkeit des Verkäufers in 
Kanzlei (eventuell Benutzung der Kanz-
lei für Abwicklung von nicht mit ver-
kauften Mandaten) 

 –  Rechtsform 
 –  Dauer der Beschäftigung 
 –  Kündigungsmöglichkeiten 
 –  Vergütung 
13.  Voraussetzungen für das in-Kraft-treten 

des Kaufvertrages:  
 –  Finanzierungsnachweise des Käufers  
 –  Rechtsanwaltszulassung des Käufers 

I I I .   Einkauf in eine bestehende 
Kanzlei  /  Sozietät  

Die vorstehenden Ziffern 1, 3, 8, 9 und 13 
können entsprechend übernommen wer-
den. Ergänzend bzw. zusätzlich wäre noch 
zu regeln: 

1.  Eintrittsdatum bezüglich Haftung und 
insbesondere Haftung für Altschulden 

2.  Beteilungsregel an offenen Honoraren 
(abgerechnete und nicht abgerechnete) 

3.  Eigentumsverhältnisse am Inventar 
4.  Eintritt in den Mietvertrag und in andere 

verpflichtende Verträge  
5.  Sinnvoll wäre eine Verbindung des Kauf-

vertrages mit dem notwendigerweise 
abzuschließenden Sozietätsvertrag 

RA Claus Benz, Stuttgart
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Das Präsidium der Bundesrechts-
anwaltskammer verleiht den mit 
5.000 Euro dotierten Karikatur-

preis alle zwei Jahre. Marie Marcks erhielt 
die Auszeichnung 2004 für ihr Lebenswerk 
in festlichem Rahmen im Bundesjustiz-
ministerium. Preis träger vor ihr waren der 
Brite Ronald Searle (1998), der Franzose 
Tomi Ungerer (2000) und der US-amerika-
nische Künstler Edward Sorel (2002). 
 Die Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries outete sich gleich zu Beginn ihrer 
kleinen Begrüßungsansprache als Fan von 
Marie Marcks: „Es gibt diese wunderbare 
Karikatur, wo der Mann die Weltkugel 
schwer auf den Schultern trägt und das 
kleine Mädchen steht davor und sagt: Roll 
doch das Ding, Blödmann.“ Eine Karika-
tur mit praktischem Gebrauchswert für 
die Ministerin: 10 Jahre lang habe sie den 
Spruch als geflügeltes Wort gebraucht, 
wenn sich ein Mann mal wieder besonders 
„unbehende“ anstellte. 
 Marie Marcks machte sich vor allem 
einen Namen als politische Karikaturis-
tin, die einzige Frau übrigens in dieser 
Zunft. Sie zeichnete 25 Jahre für die Süd-
deutsche Zeitung und auch in der Zeit, im 
Spiegel und im Stern veröffentlichte sie 
ihre Zeichnungen. Die 82-jährige Künst-
lerin greift immer noch zur Feder. Für die 
Bundesrechtsanwaltskammer hat sie eine 
Justitia gezeichnet, die mit roter Punkfri-
sur und schelmischem Lächeln die Waage 
der Gerechtigkeit fest im Griff hat. In der 
schönen, goldenen Waagschale sind die 
Frauen versammelt, in der hässlichen die 
Männer. Justitia hilft der Gerechtigkeit ein 
wenig nach, in dem sie die goldene Waag-
schale nach unten drückt.  „Die Herren in 
den Roben, die an der Seite stehen, haben 
die Gerechtigkeit offenbar immer noch 
nicht verstanden“, meinte Bernhard Dom-
bek, Präsident der Bundesrechtsanwalts-

kammer, in seinem Grußwort. „Hoffen 
wir, liebe Frau Marcks, dass sie mit Ihrem 
Werk insgesamt und mit ihrer Zeichnung 
besonders uns Juristen und unserem Ver-
ständnis von Gerechtigkeit ein wenig auf 
die Sprünge helfen.“ 
 Das hat Marie Marcks längst getan, 
meint jedenfalls Jutta Limbach, Präsiden-
tin des Goethe-Instituts. Ihr Grußwort 
musste verlesen werden, weil sie nicht an 
der Feier teilnehmen konnte. Sie hat schon 
in früheren Lobesreden ihre Bewunderung 
für die „große alte Dame der Karikatur“ 
zum Ausdruck gebracht. Obwohl diese 
Wortwahl auf Marie Marcks gerade nicht 
zutrifft. „Denn weder befindet sie sich auf 
dem Altenteil noch haftet ihr eine damen-
hafte Aura an. Bis in ihre jüngsten Karika-
turen hinein ist sie jugendfrisch und frech. 
Gerade die letzte Eigenschaft soll wahren 
Damen fremd sein“, sagte Jutta Limbach.   
 Die Themen Mann und Frau, Gleich-
berechtigung, Kinder und Familie durch-
ziehen das Werk von Marie Marcks. Sie 
hat sich jedoch auf Frauenthemen nie 
beschränkt. Das betonte Gisela Vetter-
Liebenow, stellvertretende Direktorin des 
Wilhelm-Busch-Museums, in ihrer Lau-
datio:  „Themen, die sie besonders berührt 
haben, waren neben dem atomaren Wett-
rüsten die Zerstörung der Umwelt, die 
Asylrechtsdebatten, der Rechtsradikalis-
mus und nicht zuletzt die Justiz, wie ihre 
Zeichnung für die Bundesrechtsanwalts-
kammer ja deutlich zeigt.“
 Der Preis der Deutschen Anwaltschaft 
wird aber nicht an Künstler verliehen, die 
sich einfach nur mit Justiz oder Justizpo-
litik auseinandersetzen. Die Preisträger 
müssen andere Kriterien erfüllen: „Sie sol-
len sich inhaltlich mit dem befassen, was 
Anwälte in ihren besten Stunden tun, sich 
um Unterdrückte, Minderheiten und um 
Leute kümmern, denen ihr Recht vorent-

halten wird“, sagt Ulrich Scharf, Vizeprä-
sident der Bundesrechtsanwaltskammer, 
der den Preis vor neun Jahren initiiert hat 
und selbst ein leidenschaftlicher Sammler 
von Zeichnungen und Karikaturen ist. 
 Marie Marcks zeigte sich gerührt und 
hoch erfreut, auch darüber, dass die Preis-
verleihung in Berlin stattfand. „Hier, wo 
ich geboren und aufgewachsen bin, wo 
ich als kleines Schulkind davon träumte, 
meine Lehrerin von der Siegessäule zu 
kippen und wo ich meine allererste Kari-
katur gezeichnet habe.“ 
 Dieses und andere Kindheitserlebnisse 
hat Marie Marcks in ihrer Autobiographie 
„Marie es brennt“ festgehalten, mit unzäh-
ligen Zeichnungen und handgeschrie-
benen Texten, auch über ihr Leben mit 
fünf Kindern, die sie zeitweise allein groß 
gezogen hat, mit vielen Geldsorgen, die sie 
eigentlich nie ganz losgeworden ist; über 
ihr Leben in Heidelberg und in den USA, 
wohin sie einst ihren inzwischen geschie-
denen Ehemann begleitet hatte. 
 Es war also die Bundesrechtsanwalts-
kammer, die ihr nun den Karikaturpreis 
verliehen hat. Was Marie Marcks dazu 
veranlasste, über die Berufsorganisation 
der Anwälte nachzudenken: „Kammer, 
früher gab’s in jedem Haushalt noch ´ne 
Speisekammer, ´ne Wäschekammer, und 
bei Hofe ´ne Kammerzofe, Kammerjä-
ger et cetera, et cetera.“ Nein, all das hat 
natürlich nichts mit Anwälten zu tun. Die 
richtige Kammer glaubt sie bei Matthias 
Claudius gefunden zu haben: „Der Mond 
ist aufgegangen, zweiter Vers: Wie ist die 
Welt so stille – besonders die globale, ja 
– und in der Dämmerung Hülle – so trau-
lich und so hold – als eine stille Kammer 
– wo ihr des Tages Jammer – verschlafen 
und vergessen sollt.“

Annette Wilmes, Berlin

Karikaturpreis 2004

Kultur
 Preisverleihung an Marie Marcks
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Karikatur

Die anlässlich der Preisverleihung von Marie Marcks angefertigte Zeichnung 
wurde in einer einmaligen Sonderauflage von 200 Exemplaren, die durch die 
Künstlerin signiert wurden, reproduziert. Die Siebdrucke können zu einem 
Sonderpreis von 195 Euro zzgl. Versand- und Verpackungskosten bei der 
BRAK angefordert werden. Zum Aufbau einer Serie werden in begrenzter 
Zahl Siebdrucke der bisherigen Preisträger Ronald Searle, Tomi Ungerer und 
Edward Sorel zum Preis von 195 Euro zzgl. Versand- und Verpackungskosten 
abgegeben. 

Bestelladresse: 
Bundesrechtsanwaltskammer, Littenstraße 9, 10179 Berlin, 
Fax: 030/ 28 49 39 – 11, 
E-Mail: ghetti@brak.de.

Ausstellung

Werke von Marie Marcks können 

bei der BRAK im Rahmen einer 

Ausstellung besichtigt werden. Bis 

Ende März 2005 zeigt die BRAK 

80 Werke der Preisträgerin.

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 

9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 

17.00 Uhr

Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
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Eine Ansparabschreibung nach § 7g 
Abs. 3 Satz 1 EStG kann auch von 
Anwälten vorgenommen werden, 

unabhängig davon, ob sie ihren Gewinn 
durch Vermögensvergleich, § 4 Abs. 1 EStG, 
oder durch Einnahmen-Überschussrech-
nung (EÜR), § 4 Abs. 3 EStG, ermitteln.

Durchführung

Für ein neues bewegliches Wirtschaftsgut 
(WG) des Anlagevermögens (AV), das im 
nächsten oder übernächsten Wirtschaftsjahr 
(Wj.) angeschafft werden soll, kann eine 
Ansparabschreibung von 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungskosten (Ak) netto 
in Anspruch genommen werden, wobei der 
Gesamtbetrag der Ansparabschreibungen 
154.000 & nicht übersteigen darf.
Beispiel: 

Geplante Schreibtischkombination
Ak netto 10.000 &
Ansparabschreibung 4.000 &
Einkommensteuerersparnis bei 
Grenzsteuersatz von 45 % 1.800 &
Ersparnis Solidaritäts -
zuschlag 5,5 % 99 &
Ersparnis Kirchensteuer 8 % 144 &
Gesamtersparnis 2.043 &

Wird der Schreibtisch z.B. im September des 
übernächsten Jahres angeschafft und betra-
gen die Anschaffungskosten nur 8.000 & 
ergeben sich folgende Wirkungen:

in Anspruch genommene 
Ansparabschreibungen 4.000 &
durch die Investition veran -
lasste Ansparabschreibung 
40 % aus  8.000 & -3.200 &
aufzulösende Anspar-
abschreibung 800 &
zzgl. Gewinnzuschlag für 2 Jahre, 
2 x 6 % 96 &
Auflösungsbetrag im 
übernächsten Wj. 896 &

Der Auflösungsbetrag wirkt sich bei der 
EÜR als Betriebseinnahme aus, beim Ver-
mögensvergleich als Ertrag.
 Die Ansparabschreibung für die tat-
sächlich durchgeführte Investition ist wie 
folgt abzurechnen:

Veranlasste Anspar-
abschreibung 3.200 & 
abzgl. Sonderabschreibung 
nach § 7g Abs. 1 EStG, wahlweise, 
20 % aus  8.000 & -1.600 &
abzgl. degressive AfA nach 
§ 7 Abs. 2 EStG; betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer 
13 Jahre, Jahres-AfA 7,7 %, 
degressive AfA 15,4 %, 
hieraus 4/12, 
weil Anschaffung im Sept.; 
8.000 & x 15,4 % x 4/12 -411 &
Auflösungsbetrag der 
Ansparabschreibung 1.189 &

Wird das WG nicht angeschafft, muss 
der Gesamtbetrag der gebildeten Anspar-
abschreibung im übernächsten Wj. mit 
einem Gewinnzuschlag von 12 % aufgelöst 
werden.
 Die Ansparabschreibung hat bei durch-
geführten Investitionen die Wirkung, dass 
die AfA, die im ersten Jahr anfallen, um bis 
zu zwei Jahre vorverlagert werden. Steuern 
werden erspart und erleichtern die Finanzie-
rung. Eine Ansparabschreibung empfiehlt 
sich insbesondere dann, wenn der RA mit 
sinkenden Gewinnen rechnet und deshalb 
der individuelle Grenzsteuersatz fällt. Bei 
nicht durchgeführten Investitionen gleicht 
der Gewinnzuschlag von jährlich 6 Prozent 
nach § 7g Abs. 5 EStG den Steuervorteil 
sinkender Grenzsteuersätze vielfach aus.
 Es muss sich um bewegliche WG des 
AV handeln, die (fast) ausschließlich 
betrieblich genutzt werden. 
 Es ist nicht notwendig, eine Absicht 
nachzuweisen, dass dasjenige WG im 

Ansparabschreibungen 
durch Anwälte

Steuern

nächsten oder übernächsten Jahr ange-
schafft wird, für das die Ansparabschrei-
bung in Anspruch genommen wird. 
Nach Auffassung des BFH liegt deswe-
gen keine Steuerhinterziehung vor, wenn 
schon von Anfang an der Wille besteht, 
die Investition nicht durchzuführen, für 
die die Ansparabschreibung in Anspruch 
genommen worden ist. Die Finanzver-
waltung verlangt eine Glaubhaftmachung 
der Investitionsabsicht, wenn die Anspar-
abschreibung nicht bereits in der ers-
ten Gewinnermittlung enthalten ist, die 
dem Finanzamt (FA) eingereicht worden 
ist, sondern erst in einem Verfahren auf 
Änderung des Steuerbescheides geltend 
gemacht wird. Sie hält auch eine Anspar-
abschreibung für unzulässig, wenn der 
Zeitraum, in dem die Investition getätigt 
werden sollte, bereits verstrichen ist oder 
der Betrieb schon veräußert worden ist .

Finanzierungszusammenhang

Der BFH verlangt einen Finanzierungszu-
sammenhang zwischen der Inanspruch-
nahme der Ansparabschreibung und der 
durchgeführten Investition. Er verweigert 
die Ansparabschreibung, wenn die Steuer-
erklärung, in der die Ansparabschreibung 
in Anspruch genommen wird, erst nach 
Ablauf des Investitionszeitraumes einge-
reicht wird. Die Finanzverwaltung sieht 
den Finanzierungszusammenhang noch 
als gewahrt an, wenn eine erste Gewinner-
mittlung mit der in Anspruch genommenen 
Ansparabschreibung zu einem Zeitpunkt 
dem FA eingereicht wird, zu dem die Inves-
tition schon durchgeführt worden ist .
 Den ausführlichen Text mit weiteren Er-
läu terungen finden Sie unter www.brak.de.

RA Dr. Klaus Otto,
Vors. Ausschuss Steuerrecht der BRAK
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Datenschutz

Datenschutzbeauftragte 
in Anwaltskanzleien

Die BRAK hat im September 2004 
zur Frage der Bestellung eines 
Beauftragten für Datenschutz in 

Rechtsanwaltskanzleien eine Stellung-
nahme veröffentlicht. Danach lassen sich 
bezüglich der Notwendigkeit der Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftragten in 
Rechtsanwaltskanzleien drei Grundaus-
sagen treffen.

Grundaussagen

In Bezug auf die mandatsbezogene Infor-
mationsverarbeitung muss kein Daten-
schutzbeauftragter nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) bestellt werden, 
weil das BDSG insoweit gegenüber dem 
anwaltlichen Berufsrecht, welches keinen 
Datenschutzbeauftragten vorsieht, subsi-
diär ist.
 Im Gegensatz dazu gelten für die Verar-
beitung von Personaldaten der Kanzlei die 
Grundsätze des BDSG, weshalb ein auf 
diesen Verarbeitungsbereich beschränkter 
Datenschutzbeauftragter in der Kanzlei zu 
bestellen ist, soweit die Voraussetzungen 
des § 4f BDSG vorliegen. Das bedeutet 
u.a., dass mehr als vier Arbeitnehmer mit 
der EDV-bezogenen Verarbeitung dieser 
Daten zu tun haben.
 Bezüglich der Bestellung eines externen 
Beauftragten für Datenschutzrecht wird 
klargestellt, dass diese nach dem BDSG 
bestehende Möglichkeit in der Anwalts-
kanzlei ausscheidet, weil dies mit dem 
Berufsgeheimnis nicht vereinbar wäre und 
§§ 43a Abs. 2, 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB ver-
letzt würden.
 Die Thematik hatte in letzter Zeit Aktu-
alität erlangt, weil Dienstleistungsunter-
nehmen sich in Werbeschriften anboten, 
als externe Datenschutzbeauftragte für 
Freiberufler tätig zu werden. Obwohl die 
entsprechenden §§ 4f, 4g BDSG seit der 

ursprünglichen Fassung des BDSG seit 
1977 inhaltlich fast unverändert geblie-
ben waren, wurde dadurch der Eindruck 
erweckt, durch die Gesetzänderung des 
BDSG von 2001 hätten sich auch die Vor-
schriften in Bezug auf die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten grundlegend 
geändert.

Begründung

Die Begründung der Stellungnahme der 
BRAK geht in insgesamt fünf Unterpunk-
ten u.a. auf die Subsidiarität des BDSG im 
Verhältnis zum anwaltlichen Berufsrecht, 
insbesondere der BRAO, ein. Das Berufs-
recht beinhaltet ein relativ dichtes Netz 
informationsrechtlicher Bestimmungen, 
welche den spezifischen Anforderungen 
und Verantwortlichkeiten des Anwaltsbe-
rufes gerecht werden. Es muss berücksich-
tigt werden, dass BRAO und BDSG nicht 
aufeinander abgestimmte Regelwerke sind, 
die sich nicht ohne weiteres ergänzen. 
In Anlehnung an eine Entscheidung des 
BAG vom 11.11.1997 (1 ABR 21/97, NJW 
1998, 2466 ff.) zum Verhältnis zwischen 
Betriebsverfassungsrecht und BDSG, also 
zu einer rechtsähnlichen Situation, ist eine 
Lückenhaftigkeit der Kompetenzen des 
Datenschutzbeauftragten zu akzeptieren.
 Zudem stellt die Begründung der 
Stellungnahme auf die konkreten Kon-
fliktpunkte ab, die bei der tatsächlichen 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
nach dem BDSG in Anwaltskanzleien 
entstehen würden. Die Bestellung eines 
externen Datenschutzbeauftragten ist, wie 
erwähnt, mit der Pflicht zur Verschwie-
genheit weder in berufsrechtlicher noch 
in strafrechtlicher Hinsicht  vereinbar. 
Die Vorgabe, den Datenschutzbeauftrag-
ten dem Leiter der verarbeitenden Stelle 
unmittelbar zu unterstellen, ist aufgrund 

der üblichen Strukturen in Kanzleien 
nicht möglich, wo eine Zwischenebene 
aus hochqualifiziertem, berufserfahre-
nen Personal oftmals fehlt, während das 
BDSG erkennbar tiefer angelegte hierar-
chische Strukturen voraussetzt. Auch die 
„neutrale“ Position des Datenschutzbeauf-
tragten ist nicht mit der ureigensten Auf-
gabe des Rechtsanwalts als unabhängigem 
Interessenvertreter seines Mandanten ver-
einbar.
 Weiterhin wird auf die Weiterent-
wicklung des Berufsrechts, insbesondere 
den Novellierungsvorschlag der BRAK 
zur BRAO, eingegangen. Dieser enthält 
nähere Bestimmungen zur informations-
rechtlichen Ergänzung des Berufsrechts, 
die auf die Schaffung ausgewogener 
rechtlicher Lösungen abzielen, welche 
dem vom Datenschutzrecht angestrebten 
Persönlichkeitsschutz auf der einen Seite 
und den Besonderheiten der anwaltlichen 
informationellen Tätigkeit auf der anderen 
Seite gerecht werden. Darüber hinaus soll 
nunmehr die Einführung einer internen 
Kontrolle durch einen „Datensicherheits-
beauftragten“ in Kanzleien ab mittlerer 
Größe angestrebt werden. Schließlich wird 
klargestellt, dass eine datenschutzrecht-
liche Aufsicht über Anwälte nur durch die 
Rechtsanwaltskammern, nicht aber die 
Aufsichtsbehörden nach § 38 BDSG erfol-
gen kann. 

RA Prof. Dr. Armin Herb, Stuttgart
Mitglied im Ausschuss Datenschutz-

recht der BRAK

Die Stellungnahme der Bundes-
rechtsanwaltskammer mit ausführ-
licher Erläuterung finden Sie im 
Internet unter www.brak.de.
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Das renommierte Prozess-Formular-Buch von Vorwerk ist auch ein ausgezeichnetes Handbuch. Damit lassen sich die
Ansprüche Ihrer Mandanten auch nach neuester Rechtslage einfach besser durchsetzen. Von der Mandatsübernahme
über die außergerichtliche Streitbeilegung und das Mahnverfahren bis zur Zwangsvollstreckung finden Sie hier alles, was
Sie Zeit und Kosten sparend zum Ziel führt: Mehr als 1.000 topaktuelle Muster mit ausführlichen Erläuterungen und
Anmerkungen zum neuen Vergütungsrecht. Wertvolle Praxistipps, taktische und strategische Hinweise, hilfreiche Check-
listen. Und alle Muster zusätzlich auf CD. Das Prozess-Formular-Buch. Einfach bestellen. Doppelt gut.

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Vorwerk (Hrsg.) Das Prozess-Formular-Buch
Herausgegeben von RA beim BGH Dr. Volkert Vorwerk. Bearbeitet von 36 erfahrenen
Praktikern. 8., überarbeitete Auflage 2005, rd. 2.700 Seiten Lexikonformat, gbd., inkl.
CD mit allen Mustern ca. 112,– € [D]. Erscheint Dezember 2004. ISBN 3-504-07016-1 

B e s t e l l e n  S i e  b e i  I h r e r  B u c h h a n d l u n g  o d e r  b e i m  Ve r l a g  D r.  O t t o  S c h m i d t  ·  P o s t f a c h  5 1  1 0  2 6  ·  5 0 9 4 6  K ö l n

Der Vorwerk hat mehr auf der Pfanne 
als die andern.

w
w

w
.o

tt
o

-s
ch

m
id

t.
d

e

✘
Mit RVG und
neuem GKG
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Das Fachinstitut für Arbeitsrecht 
konzentriert sich seit seiner Grün-
dung im Jahre 1982 auf ein Aus-

bildungs- und Fortbildungsangebot, welches 
aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht 
aufnimmt und praxisorientiert in verschie-
denen Veranstaltungen vermittelt. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei die Fachlehrgän-
ge nach den Vorgaben und Anforderungen 
der Fachanwaltsordnung, die die Vorausset-
zung für die Verleihung der Fachanwaltsbe-
zeichnung regelt. Das Fachinstitut steht für 
eine zuverlässige Begleitung auf dem Wege 
in die Fachanwaltschaft und trägt der stür-
mischen Aufwärtsentwicklung in diesem 
Rechtsgebiet Rechnung.

Das Konzept

Renommierte Referenten aus der Anwalt-
schaft, der Rechtsprechung und der Lehre 
garantieren, dass der Ausbildungs- und 
Fortbildungsauftrag des DAI aktuell an 
den neuesten Gesetzen und Entwicklun-
gen in der Rechtsprechung orientiert wird. 
Der Gesetzgeber hat sich in den letzten 
Jahren derart kreativ gezeigt, dass die 
Fach literatur ihm kaum noch folgen kann. 
Wer heute auf dem Gebiet des Arbeits-
rechtes tätig ist, bedarf deshalb permanen-
ter Aktualisierung. 
 Den teilnehmenden Kolleginnen und 
Kollegen wird bei jeder Tagung eine um-
fangreiche und auf dem aktuellsten Stand 
befindliche Arbeitsunterlage zur Verfü-
gung gestellt, die gerne in der anwaltlichen 
Praxis als Nachschlagewerk genutzt wird. 

Veranstal tungen

Konnte im Jahre 1982 das Fachinstitut 
516 Teilnehmer begrüßen, waren es im 

Jahre 2003 auf insgesamt 47 Tagungen 
4.375 Teilnehmer. Per 1 . Januar 2004 
waren 5.446 Fachanwältinnen und Fach-
anwälte für Arbeitsrecht zugelassen. In 
diesem Herbst wird in Bochum bereits der 
51 . Fachlehrgang Arbeitsrecht durchge-
führt. Diese Zahlen dokumentieren, dass 
der allergrößte Teil der Fachanwaltschaft 
seinen theoretischen „Unterbau“ nach der 
FAO durch das Fachinstitut erhielt. Für 
das Jahr 2004 sind drei weitere Fachlehr-
gänge an dem traditionellen Tagungsort 
Soest sowie den mit modernster Technik 
ausgestatteten Ausbildungscentren in Ber-
lin und Bochum geplant. 
 Die Anzahl der Veranstaltungen zeigt 
ebenfalls, dass die erforderliche Pflicht-
fortbildung gemäß § 15 FAO nicht nur 
der Fachanwaltschaft angeboten, sondern 
auch von dieser genutzt wird. Besonders 
hervorzuheben ist auch die Veranstaltung 
„Arbeitsrecht aktuell“, welche im kom-
menden Jahr neben Berlin und Bochum 
auch in München, Frankfurt und Ham-
burg angeboten wird. 
 Neu aufgenommen wird eine Ver-
anstaltung „Praxiswissen Arbeitsrecht“, 
welche sich sowohl an die jüngeren Kreise 
der Anwaltschaft wendet, aber auch an 
diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
ohne große Spezialisierung auch Fälle des 
Arbeitsrechtes bearbeiten möchten. 
Das Institut wendet sich somit nicht 
nur an Spezialisten, sondern möchte in 
Zukunft auch dem „Allgemein-Anwalt“ 
Hilfestellung bei der Wissensvermittlung 
geben. 

Jahresarbei ts tagung

Alljährliches Highlight ist die Jahres-
arbeitstagung des Instituts. Sie findet 
als Forum aller im Arbeitsrecht Tätigen 

einen ständig wachsenden Zuspruch. Die 
Generalthemen der Jahresarbeitstagungen 
greifen aktuelle, praxisbezogene Entwick-
lungen der Gesetzgebung und der Recht-
sprechung auf und vertiefen diese in Dar-
stellung und Diskussion. 
 Die Ergebnisse der Tagungen veröf-
fentlicht das DAI in der Schriftenreihe 
„Brennpunkte des Arbeitsrechts“, wel-
che beim Bundesarbeitsgericht und den 
Instanzgerichten zunehmend Beachtung 
findet. Für viele Kolleginnen und Kollegen 
ist darüber hinaus die Jahresarbeitstagung 
eine Begegnungsstätte für Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch. 

RA Bernd Ennemann, Soest
Fachanwalt für Arbeitsrecht,

Leiter des Fachinstituts für Arbeitsrecht 

Arbeitsrecht im DAI

DAI aktuell
Das Fachinstitut für Arbeitsrecht im DAI

16.  Jahresarbei ts tagung 
Arbei tsrecht
5. bis 6. November 2004 in Köln

–  Reichweite und Grenze der Tarif-
autonomie

–  Erste Erfahrungen mit dem neuen 
Kündigungsrecht

–  Die Rechtsprechung des EuGH 
und ihr Einfluss auf das deutsche 
Arbeitsrecht

–  Kernprobleme individualrechtlicher 
Vertragsgestaltung

–  Hartz I - IV und die arbeits- und 
sozialrechtlichen Folgen

–  Betriebsverfassung in der 
Interessen kollision

–  Arbeitsrecht in der Insolvenz

Weitere Informationen:
Deutsches Anwaltsinstitut, 
Tel. 0234/970640, 
www.anwaltsinstitut.de
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Unterschrift 6/04

Name

Stöbern Sie in diesem Buch! Das ist der
Klassiker, der Sie auch in Zukunft wieder
souverän zu praktikablen Lösungen der
vielen Streit- und Zweifelsfragen führt.
Vom Anfang bis zum Ende einer
Vereinsexistenz. Und zwar so, dass Sie
keinen wesentlichen Aspekt eines
Falles übersehen. Verständlich
geschrieben. Unzählige anschau-
liche Beispiele. Hilfreiche Formulierungs-
vorschläge, Schriftsatzmuster, Satzungs-
muster samt Anmeldungen und jede Menge praktischer Tipps. So
können Juristen, Vereinsvorstände, aktive Mitglieder das
Vereinsrecht gut beherrschen.

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht 
Stöber Handbuch zum Vereinsrecht 9., neu bearbeitete Auflage
2004, rd. 750 Seiten Lexikonformat, gbd. 72,80 € [D].
ISBN 3-504-40024-2

Wie wird man im
Vereinsrecht 

König?
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F A X - B E S T E L L S C H E I N

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln
(Fax 02 21/9 37 38-943)

Leseprobe
im Internet

Einer der erfahrensten Prozesspraktiker
macht Sie für den Ernstfall fit. In gutem
Deutsch, in kurzen, klaren Sätzen erklärt er
Ihnen, worauf es bei der Entstehung einer
Klageschrift ankommt. Vom ersten Kontakt
mit dem Mandanten bis zum abgeschlos-
senen Verfahren lernen Sie praktisch
alles, was die erfolgreiche Prozess-
führung ausmacht. Eine unbedingte
Pflichtlektüre für jeden jungen Anwalt und
alle Referendare, aus der selbst gestandene Kollegen noch viel
lernen können. Kaufen, lesen, erfolgreich sein.

Junge Anwälte haben Mut. 
Aber von Prozessführung

keine Ahnung.
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Mit GKG
und RVG

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht
Schneider Die Klage im Zivilprozess Taktik – Praxis – Muster.
Von Richter am OLG a.D. RA Dr. Egon Schneider. 2. Auflage 2004,
rd. 600 Seiten Lexikonformat, gbd. 69,80 2 [D]. ISBN 3-504-47078-X.

F A X - B E S T E L L S C H E I N

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln
(Fax 02 21/9 37 38-943)

_____________________________________________________________________________________________
Name

_____________________________________________________________________________________________
Straße

_____________________________________________________________________________________________
PLZ / Ort

_____________________________________________________________________________________________
Datum / Unterschrift                                                                                                   5/04



B E S T E L L S C H E I N
Fax (02 21) 9 37 38-943

Name

Straße

PLZ

Datum 9/04

Ort

Unterschrift

Das renommierte Prozess-Formular-Buch von Vorwerk ist auch ein ausgezeichnetes Handbuch. Damit lassen sich die
Ansprüche Ihrer Mandanten auch nach neuester Rechtslage einfach besser durchsetzen. Von der Mandatsübernahme
über die außergerichtliche Streitbeilegung und das Mahnverfahren bis zur Zwangsvollstreckung finden Sie hier alles, was
Sie Zeit und Kosten sparend zum Ziel führt: Mehr als 1.000 topaktuelle Muster mit ausführlichen Erläuterungen und
Anmerkungen zum neuen Vergütungsrecht. Wertvolle Praxistipps, taktische und strategische Hinweise, hilfreiche Check-
listen. Und alle Muster zusätzlich auf CD. Das Prozess-Formular-Buch. Einfach bestellen. Doppelt gut.

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Vorwerk (Hrsg.) Das Prozess-Formular-Buch
Herausgegeben von RA beim BGH Dr. Volkert Vorwerk. Bearbeitet von 36 erfahrenen
Praktikern. 8., überarbeitete Auflage 2005, rd. 2.700 Seiten Lexikonformat, gbd., inkl.
CD mit allen Mustern ca. 112,– € [D]. Erscheint Dezember 2004. ISBN 3-504-07016-1 

B e s t e l l e n  S i e  b e i  I h r e r  B u c h h a n d l u n g  o d e r  b e i m  Ve r l a g  D r.  O t t o  S c h m i d t  ·  P o s t f a c h  5 1  1 0  2 6  ·  5 0 9 4 6  K ö l n

Der Vorwerk hat mehr auf der Pfanne 
als die andern.
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✘
Mit RVG und
neuem GKG


